
Satzung der Abgedreht! – Filmcrew Lünen e.V. 
 
 
§ 1 – Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Abgedreht! – Filmcrew Lünen“. Er soll in das Vereins-

register eingetragen werden und danach den Namen „Abgedreht! – Filmcrew Lü-
nen e.V.“ führen.  

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Lünen. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 – Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff.) 
in der jeweils gültigen Fassung.  

 
Zwecke des Vereins sind: 
 
 die Förderung des künstlerischen und kulturellen Film- und Videoschaffens auf 

Amateurebene,  
 die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger 

Zwecke in Form von gemeinschaftlichen Filmprojekten von und für Bürger der 
Stadt Lünen und Umgebung. 

 
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
 

 die Gestaltung künstlerischer, kultureller und hauptsächlich lokalbezogener 
Film- und Videoproduktionen in Gemeinschaftsproduktion, 

 die öffentliche Vorführung der gemeinschaftlich geschaffenen Film- und Vide-
oproduktionen, 

 die Möglichkeit für interessierte Bürger, bei der Gestaltung o.g. Produktionen 
auf verschiedene Weise mitwirken zu können, sei es z.B. im schauspielerischen 
oder technischen Bereich, und somit persönliche Erfahrungen/Kompetenzen 
in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu erlangen. 

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Fi-
nanzielle Mittel aus Beiträgen und Fördermitteln dürfen nur für die satzungsgemä-
ßen Zwecke verwendet werden. Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen oder durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, be-
günstigt werden. 

 
(4) Änderungen des Vereinszwecks erfordern die Zustimmung aller Mitglieder; Nicht-

erschienene können diese nur binnen eines Monats gegenüber dem Vorstand er-
klären. Die Frist beginnt mit dem auf die Mitgliederversammlung folgenden Tag. 

 



§ 3 – Mitglieder  
 
(1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Personen ab dem 16. Lebensjahr 

sowie juristische Personen werden, die seine Ziele unterstützen. 
 
(2) Der Mitgliedsantrag erfolgt schriftlich gegenüber dem Vorstand. Dieser entschei-

det hierüber nach freiem Ermessen; eine Mitteilung von Ablehnungsgründen an 
den Antragsteller ist nicht erforderlich. Eine Anfechtung gegenüber der Mitglieder-
versammlung ist nicht möglich. 

 
(3) Der Verein hat folgende Mitglieder: 

 
 Ordentliche Mitglieder 
 Jugendliche Mitglieder (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs) 
 Fördermitglieder (auch juristische Personen) 
 Ehrenmitglieder 

 
Nur ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht und können in Vereinsämter ge-
wählt werden. Jugendliche Mitglieder werden mit Vollendung des 18. Lebensjah-
res zu ordentlichen Mitgliedern. 

 
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
(5) Der Austritt eines Mitgliedes ist zum 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres 

möglich. Er erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand un-
ter Einhaltung einer Frist von vier Wochen. 

 
(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins grob verstoßen hat 

oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für ein Jahr im Rückstand bleibt, kann es 
durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 

 Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben werden. 

 Gegen den Beschluss zur Ausschließung kann innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die 
nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

 
 
§ 4 – Beiträge 
 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederver-
sammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehr-
heit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereins-
mitglieder erforderlich. Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung 
verabschieden, die Art, Umfang und Fälligkeit der Beitragsleistungen regelt. 
Alles Weitere regelt die Beitragsordnung des Vereins, die dieser Satzung als Anlage 
angefügt wird.  

 
 
 
 



§ 5 – Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Umsetzung der Vereinszwecke aktiv mitzu-

wirken und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. 
 
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere 

regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften 
steht, die Veranstaltungen des Vereins durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 

 
(3) Jedes Mitglied hat im Rahmen des Vereinszwecks den gleichen Anspruch auf Nut-

zung von Vereinseigentum sowie auf Hilfestellungen durch Rat und Tat, vermittelt 
durch den Vorstand. 

 
 
§ 6 – Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
(1) Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und 

die Führung seiner Geschäfte.  
Der Vorstand besteht aus dem  
 

 1. Vorsitzenden 
 2. Vorsitzenden 
 Schriftführer 
 Kassenwart 

 
Die Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich ge-
meinsam. 
 

(2) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, insbesondere für 
 

 die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen ein-
schließlich der Aufstellung der Tagesordnung, 

 die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
 die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresbe-

richts, 
 die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 
(3) Die Vorstandsmitgliedschaft setzt Vereinsmitgliedschaft voraus. Die Mitglieder-

versammlung wählt den Vorstand für die Dauer von zwei Jahren (beginnend mit 
der Feststellung der Wahl). Eine Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines 
Mitglieds durch die Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach 
Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet 
ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder 
berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mit-
gliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

 
(4) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzen-

den, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter einberufen, eine Frist von 



wenigstens einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung ent-
scheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines 
Stellvertreters. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zeitnah zu protokollieren. Das 
Protokoll ist vom Schriftführer, hilfsweise von einem anderen teilnehmenden Vor-
standsmitglied zu unterschreiben. 

 
 
 § 7 – Mitgliederversammlung  
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden An-

gelegenheiten: 
 

 Änderungen der Satzung, 
 Auflösung des Vereins, 
 Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern 

aus dem Verein, 
 die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
 die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 
 die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
 Bestellung von Ausschüssen, Delegierten und Rechnungsprüfern. 

 
(2) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im Monat Februar, hat der Vorstand eine or-

dentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt in der Re-
gel schriftlich per E-Mail (in Ausnahmefällen postalisch) unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung folgenden Tag. Die Einladungsschreiben sind an die letzte 
dem Verein bekannte E-Mail-Adresse (ggf. Postanschrift) des einzelnen Mitglieds 
zu richten. 

 
(3) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätes-

tens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich (bevor-
zugt per E-Mail) eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag 
entscheidet der Vorstand. Über abgelehnte oder erst in der Versammlung gestellte 
Anträge zur Tagesordnung entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine 
Änderung der Satzung oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben. 

 
(4) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, 

wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder 
dies schriftlich (bevorzugt per E-Mail) unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
beantragt. Soweit die Umstände dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wo-
chen einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu geben. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mit-
gliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. Bei Wahlen kann 
die Leitung für die Dauer der Wahl einem Wahlleiter übertragen werden. 

 



(6) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig –ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder. 

 
(7) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 

schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Mitglied dies beantragt. Zur Beschluss-
fassung erforderlich ist die einfache Mehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen. 
Enthaltungen bleiben außer Betracht.  

 
(8) Der Kandidat, der die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen der anwesenden 

Mitglieder auf sich vereinen kann, ist gewählt; zwischen mehreren Kandidaten ist 
eine Stichwahl durchzuführen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 

 
(9) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 

Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter 
zu unterschreiben. 

 
 
§ 8 – Satzungsänderungen 
 
(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Drei-Viertel-Mehrheit der er-

schienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesord-
nungspunkt bereits in der Einladung (im Rahmen der satzungsgemäßen Frist) zur 
Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bishe-
rige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt wurden. 

 
 (2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus for-

malen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mit-
geteilt werden. 

 
 
§ 9 – Datenschutz 
  
(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten 

erhoben: Name, Vorname, Anschrift, Telefon-/Mobilnummer, E-Mail-Adresse, Ge-
burtsdatum. Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und 
gespeichert. 

 
(2) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie 

extern nur nach entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und 
nimmt die Daten von Mitgliedern aus, die einer Veröffentlichung widersprochen 
haben. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 10 – Vereinsauflösung 
 
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Drei-Viertel-Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann 
nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung 
gefasst werden. 

 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an den Förderverein Theater Lünen e.V., der es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne seiner Satzung zu verwen-
den hat. Liquidatoren sind die Mitglieder des Vorstands, in gemeinschaftlicher Ver-
tretung, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt.  

 
(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 

anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  
 
 
§ 11 – Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts 
Dortmund in Kraft.  
 

 
 
Die Mitgliederversammlung hat am 12. Dezember 2016 die Satzung beschlossen. 
 
Satzungsänderungen erfolgten durch Beschlüsse der Mitgliederversammlungen vom 
26. März 2017 und 25. Mai 2019.  


